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Gemeinde Hünxe  Bebauungsplan Nr. 1a - 1 Änderung 
 

  

1. Verfahrensstand 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Hünxe hat am 7. Oktober 2020 beschlossen, 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1a „Ortskern Hünxe“ durchzuführen. In seiner Sitzung 
am 02. Dezember hat der Haupt- und Finanzausschuss den Aufstellungsbeschluss angepasst 
und um Teilbereiche des Bebauungsplanes Nr. 1, hier 41. Änderung und des Bebauungsplanes 
Nr. 20, hier 6. Änderung ergänzt. 
Das Bebauungsplanverfahren fasst die Änderungen dieser drei Teilbereiche in einer Gesamtfas-
sung zusammen. Dies erfolgt aufgrund der engen räumlichen, sachlichen, inhaltlichen und zeitli-
chen Zusammenhänge der verschiedenen Teilbereiche. 
Im Zuge dieser Bebauungsplanänderungen werden die zeichnerischen und textlichen Festset-
zungen an die heutigen städtebaulichen Bedürfnisse angepasst und u. a. eine Umstrukturierung 
der überbaubaren Flächen im Sinne einer städtebaulichen Innenverdichtung vorgenommen. Zu-
dem soll mit der Bebauungsplanänderung die notwendige planungsrechtliche Grundlage ge-
schaffen werden, die Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbes zur Neugestaltung des 
Marktplatzes, der Flächen um den Dorfteich, der Dorstener Straße, des Rochecorboner Platzes 
und des Rathausvorplatzes vom Juli 2020 umzusetzen. Ziel ist die städtebauliche und grünpla-
nerische Aufwertung der öffentlichen Straßenräume und Grünflächen. 
Vor diesem Hintergrund sind die bisherigen Festsetzungen der drei Bebauungsplanteilbereiche 
an die veränderte, gemeinsame städtebauliche Entwicklung anzupassen.  
Die planungsrechtliche Sicherung der geplanten Änderungen macht die Aufstellung der drei Än-
derungsverfahrens erforderlich. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden am 14. Juni 2021 zur Abgabe 
einer Stellungnahme bis einschließlich 16. Juli 2021 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB aufgefordert. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit n. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte zeitgleich durch Auslegung der 
Unterlagen im Rathaus der Gemeinde Hünxe. 

Die aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, der 
Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit resultierenden Anregungen und Stellungnahmen wer-
den im Folgenden ausgewertet und gegeneinander und untereinander abgewogen. 

2. Auswertung Bebauungsplan Nr. 1a „Ortskern Hünxe“ - 1. Änderung 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung haben 18 Behörden und Träger Stellungnahmen abgege-
ben, davon 9 mit Hinweisen und Anregungen. 

Seitens der Öffentlichkeit wurden drei Stellungnahmen, davon alle mit Anregungen und Bedenken 
abgegeben. 

Eine Übersicht über den Stand der Beteiligung und die Behandlung der Anregungen und Stel-
lungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 1a „Ortskern Hünxe“ 1. Änderung ist der folgenden Auflis-
tung zu entnehmen. 
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2.1 Übersicht der Stellungnahmen 

lfd. 
Nr. 

Beteiligte 
 

Beteiligt 
Anschreiben/
Mail vom 

Antwort vom 
 

mit Anre-
gungen und 
Hinweisen 

keine 
Anregun-
gen und 
Hinweise 

 BEHÖRDEN 

1 Landesbetrieb Wald und Holz 14.06.2021 22.06.2021  X 
2 Thyssen 

Vermögensverwaltung 
14.06.2021 23.06.2021  X 

3 Landesbetrieb Straßenbau – 
Außenstelle Wesel 

14.06.2021 28.06.2021  X 

4 steag 14.06.2021 28.06.2021  X 
5 Thyssengas 14.06.2021 29.06.2021  X 
6 Stadt Vörde 14.06.2021 30.06.2021  X 
7 Telekom 14.06.2021 01.07.2021  X 
8 Westnetz 14.06.2021 02.07.2021 X  
9 Bezirksregierung Arnsberg – 

Abt. Bergbau und Energie 
14.06.2021 06.07.2021 X  

10 E-PLUS Gruppe 14.06.2021 06.07.2021 X  
11 Bezirksregierung Düsseldorf 14.06.2021 12.07.2021 X  
12 Evonik Operations 14.06.2021 12.07.2021  X 
13 Niederrheinische Industrie- 

und Handelskammer 
14.06.2021 14.07.2021 X  

14 Evangelische 
Kirchengemeinde Hünxe 

14.06.2021 15.07.2021 X  

15 Handwerkskammer 
Düsseldorf 

14.06.2021 15.07.2021 X  

16 Kreis Wesel 14.06.2021 15.07.2021 X  
17 Lippeverband 14.06.2021 15.07.2021  X 
18 LVR - Bodendenkmalpflege 14.06.2021 29.07.2021 X  
      

 ÖFFENTLICHKEIT     
19 Öffentlichkeit 1   24.06.2021 X  
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20 Öffentlichkeit 2  06.07.2021 X  
21 Öffentlichkeit 3  05.07.2021 X  
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2.2. Auswertung TÖB- 8 Westnetz 
 

Von: Anne.Schneiders@huenxe.de
Betreff: Stellungnahme FZBÖ B-Plan Nr. 1a - STN 20 Westnetz
Datum: 22. Juli 2021 um 08:53

An: Guido Wallraven info@slf-bonn.de

Hallo Herr Wallraven, 

da ist mir eine Stellungnahme dadurch gegangen... 

Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 

Anne Schneiders 
Dipl.-Ing, (FH)  Architektin 

Gemeinde Hünxe 
GB III - Bauen und Planen 
Dorstener Str. 24 
46569 Hünxe 

Tel.:     02858 - 69 303 
mailto: anne.schneiders@huenxe.de 
----- Weitergeleitet von Anne Schneiders/Huenxe/DE am 22.07.2021 08:51 ----- 

Von:        Gisela Lehmkuhl/Huenxe/DE 
An:        Anne Schneiders/Huenxe/DE@Huenxe 
Datum:        02.07.2021 11:46 
Betreff:        WG: 210702_Stellungnahme zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 a „Ortskern Hünxe"“, 41. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 1 „Hünxe-Dorf“ und 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 „Bensumskamp“ der Gemeinde Hünxe   

Hey, sind die nicht gerade eingeholt worden und und wer überprüft die Baumstandorte dahingehend? 
Mit freundlichen Grüßen aus Hünxe
i.A.
Gisela Lehmkuhl, Dipl.Ing. Architektin

Gemeinde Hünxe 
GB III - Bauen und Planen -
Dorstener Str. 24
46569 Hünxe

Tel.: 02858 - 69 302
Fax: 02858 - 69 300
mailto:gisela.lehmkuhl@huenxe.de

----- Weitergeleitet von Gisela Lehmkuhl/Huenxe/DE am 02.07.2021 11:45 ----- 

Von:        <rz_ndrh_liegenschaften@westnetz.de> 
An:        <Gisela.Lehmkuhl@huenxe.de> 
Kopie:        <rz_ndrh_liegenschaften@westnetz.de> 
Datum:        02.07.2021 11:03 
Betreff:        210702_Stellungnahme zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 a „Ortskern Hünxe"“, 41. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1
„Hünxe-Dorf“ und 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 „Bensumskamp“ der Gemeinde Hünxe   
Gesendet von:        <andrea.hornung@westnetz.de> 

Sehr geehrter Frau Lehmkuhl, 
  
wir arbeiten als Netzbetreiber 
·         im Bereich der Mittel- und Niederspannung <= 10 kV im Namen und für Rechnung der
Gemeindewerke Hünxe GmbH, 
·         sowie im Bereich > 10 kV bis <= 110 kV und Nachrichtentechnik im Namen und für Rechnung der
Westnetz GmbH

  
als Eigentümerinnen der Anlagen. 
  

1 

  
Diese Stellungnahme ergeht gleichzeitig im Auftrag für die Gemeindewerke Hünxe GmbH und der Westnetz
GmbH als Eigentümerinnen der Anlagen. 
  
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Versorgungsleitungen sowie Betriebsmittel betroffen. 
  
Mehrere Baumstandorte sind direkt auf oder in unmittelbarer Nähe unserer Versorgungskabel geplant. 
  
Es ist zwingend zu prüfen, ob die Baumstandort noch versetzt werden können oder unsere Versorgungskabel
umgelegt werden müssen. Hierzu bitten wir um Kontaktaufnahme und Rücksprache mit den Kollegen der
Netzplanung Wesel unter: rz_ndrh_planung_wesel@westnetz.de

  
Vor Inangriffnahme der Arbeiten sollte der Antragssteller in unserem Hause unter planauskunft-
niederrhein@westnetz.de eine Planauskunft einholen, um die genauen Kabellagen feststellen zu können.
  
Folglich bestehen unter Berücksichtigung der vorgenannten Punkte keine Bedenken gegen die Aufstellung
des Bebauungsplanes.   
  
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Andrea Hornung 
Westnetz GmbH 
Regionaltechnik und Produktmanagement
Regionalzentrum Niederrhein 
Netzplanung (DRW-D-DP) 
  
Reeser Landstraße 41, 46483 Wesel 
T intern 786-2952 
T extern +49(0)281 201-2952 
Mobil: +49(0)1525 2135621 
  
mailto:andrea.hornung@westnetz.de 
  
Geschäftsführung: Diddo Diddens, Dr. Jürgen Grönner, Dr. Stefan Küppers 
Sitz der Gesellschaft: Dortmund 
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund 
Handelsregister-Nr. HRB 30872 
USt.-IdNr. DE325265170 
  
Diese E-Mail enthält vertrauliche, rechtlich geschützte bzw. personenbezogene Daten gemäß EU-DSGVO.
Wir weisen unter Bezugnahme auf die EU-DSGVO daraufhin, dass das unerlaubte Kopieren sowie die
unbefugte Weitergabe dieser E-Mail und der darin enthaltenen Informationen nicht gestattet sind. 
Wir weisen im Übrigen darauf hin, dass der Inhalt dieser mail zu löschen ist, sofern der Zweck der
Speicherung nicht mehr gegeben ist. 
Im Übrigen bitten wir Sie, dass – sollten Sie nicht der richtige Adressat sein, oder diese E-Mail irrtümlich
erhalten haben- Sie bitte den Absender informieren und diese mail löschen. 
 

  
  
  
Von: Gisela.Lehmkuhl@huenxe.de <Gisela.Lehmkuhl@huenxe.de> 
Gesendet: Montag, 14. Juni 2021 15:35
An: bauleitplanungen@brd.nrw.de; RZ NDRH Liegenschaften <rz_ndrh_liegenschaften@westnetz.de>;
toeb.nw@bundesimmobilien.de; Lka@ekir.de
Betreff: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 a „Ortskern Hünxe"“, 41. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 1 „Hünxe-Dorf“ und 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 „Bensumskamp“ der Gemeinde Hünxe
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan... 
  
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 a „Ortskern Hünxe"“, 41. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 1 „Hünxe-Dorf“ und 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20
„Bensumskamp“ der Gemeinde Hünxe 
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Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die Abstimmung zur Lage von Versorgungskabeln und Baumstandorten wurde 
bereits bei der Umsetzung der Ergebnisse des Wettbewerbes durch das 
beauftragte Landschaftsplanungsbüro berücksichtigt. Im Rahmen einer Über–
arbeitung der Planungsmaßnahmen für den Marktplatz, den Rochercorboner 
Platz und die öffentliche Grünfläche wurden einige Baumstandorte für Neu–
pflanzungen lagemäßig verändert (Stand Juli 2021). 

Nach Prüfung durch die Gemeinde entfallen aufgrund vorhandener Leitungs–
konflikte drei Baumstandorte im Bereich der Dorstener Straße / Alte Dinslakener 
Straße. Diese Anpassungen werden in die Planzeichnung übernommen. Aus 
städtebaulichen Gründen (Umsetzung des Wettbewerbs zum Ortskern) sowie 
aus Gründen des Klimaschutzes / Klimaanpassung bleiben die Baumstandorte 
im Bebauungsplan festgesetzt. 
 

1 
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9 Bezirksregierung Arnsberg – Abt. Bergbau und 
Energie 
  

Bezirksregierung Arnsberg • Postfach • 44025 Dortmund 

 

Bezirksregierung 
Arnsberg 

Abteilung 6 Bergbau 
Und Energie in NRW 
 
Datum: 09. Juli 2021 
Seite 1 von 2 
 
Aktenzeichen: 
65.52.1-2021-392  
bei Antwort bitte angeben 
 
Auskunft erteilt: 
Basile Tchimbakala Gomas 
Basi-
le.TchimbakalaGomas@bra.nrw.
de 
Telefon: 02931/82-5952 
Fax: 02931/82-3624 
 
Dienstgebäude: 
Goebenstraße 25 
44135 Dortmund 
 
 
 
 
Hauptsitz / Lieferadresse: 
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg 
 
Telefon: 02931 82-0 
 
poststelle@bra.nrw.de 
www.bra.nrw.de 
 
Servicezeiten:  
Mo-Do 08:30 – 12:00 Uhr 

13:30 – 16:00 Uhr 
Fr 08:30 – 14:00 Uhr 
 
Landeshauptkasse NRW 
bei der Helaba: 
IBAN: 
DE59 3005 0000 0001 6835 15 
BIC: WELADEDD 
 
Umsatzsteuer ID:  
DE123878675 
 
 
 
Informationen zur Verarbeitung 
Ihrer Daten finden Sie auf der 
folgenden Internetseite: 
https://www.bra.nrw.de/themen/d
/datenschutz/ 

 
Gemeinde Hünxe 
III. Bauen/Planen 
Postfach 1163 
46563 Hünxe 
 
 
Per E-Mail Gisela Lehmkuhl <gisela.lehmkuhl@huenxe.de> 
 
 
1 Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 a „Ortskern Hünxe“ 
Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge gemäß § 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Auskunft über die bergbaulichen Verhältnisse und Bergschadensge-
fährdung  
 
 
Ihr Schreiben vom 14.06.2021 – 61.26.25-1a-1 
 
 
Sehr geehrte Frau Lehmkuhl, 
 
zu den bergbaulichen Verhältnissen im Planbereich erhalten Sie folgen-
de Hinweise: 
 
das oben angegebene Grundstück liegt über den auf Steinkohle verlie-
henen Bergwerksfelder „Hiesfeld 46“ und „Hiesfeld XXXIV“ sowie über 
einem inzwischen erloschenen Bergwerksfeld.. 
 
Eigentümerin der Bergbauberechtigungen „Hiesfeld 46“ und „Hiesfeld 
XXXIV“ ist die RAG AG, Im Welterbe 10 in 45141 Essen. 
 
Ausweislich der hier vorliegenden Unterlagen ist im Planbereich kein 
Abbau von Mineralien dokumentiert. Danach ist mit bergbaulichen Ein-
wirkungen nicht zu rechnen. 
 
Darüber hinaus ist hier nichts über mögliche zukünftige, betriebsplan-
mäßig noch nicht zugelassene bergbauliche Tätigkeiten bekannt. Dies-
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siehe folgende Seite. 
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9 Bezirksregierung Arnsberg – Abt. Bergbau und 
Energie - Fortsetzung 
 

 
 

 

Bezirksregierung 
Arnsberg 

Abteilung 6 Bergbau 
und Energie in NRW 
 
Seite 2 von 2 

bezüglich empfehle ich Ihnen, auch die o. g. RAG AG als Eigentümerin 
des bestehenden Bergwerkseigentums an der Planungsmaßnahme zu 
beteiligen, falls dieses nicht bereits erfolgt ist. 
 
Zu dem Bebauungsplan wird daher aus bergbehördlicher Sicht keine 
Bedenken vorgetragen.  
 
Bearbeitungshinweis: 
Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse 
auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksre-
gierung Arnsberg hat die zugrundeliegenden Daten mit der zur Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zusam-
mengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der vor-
handenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge ha-
ben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen 
auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich 
kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit 
der Daten kann insoweit nicht übernommen werden. Soweit Sie als be-
rechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinfor-
mationssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“ 
(FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils 
aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation 
zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten 
dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksre-
gierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behör-
denversion GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten 
neben der Anwendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) zu nut-
zen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
und Glückauf 
Im Auftrag 
gez. 
 
(Tchimbakala Gomas) 

1 
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Die RAG ist im Zuge der Frühzeitigen Beteiligung beteiligt worden. Anregungen, 
Hinweise und Bedenken wurden nicht vorgetragen. 
 

1 
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10 E-PLUS Gruppe  
 

Von: Gisela.Lehmkuhl@huenxe.de
Betreff: WG: Stellungnahme Richtfunk: 1. Änd. des B-Plan Nr. 1 a "Ortskern Hünxe", 41. Änd. des B-Plan Nr. 1 "Hünxe-Dorf"

und 6. Änd. des B-Plan Nr. 20 "Bensumskamp" der Gemeinde Hünxe 61.26.25-1a-1
Datum: 6. Juli 2021 um 11:46

An: info@slf-bonn.de

Mit freundlichen Grüßen aus Hünxe
i.A.
Gisela Lehmkuhl, Dipl.Ing. Architektin

Gemeinde Hünxe 
GB III - Bauen und Planen -
Dorstener Str. 24
46569 Hünxe

Tel.: 02858 - 69 302
Fax: 02858 - 69 300
mailto:gisela.lehmkuhl@huenxe.de

----- Weitergeleitet von Gisela Lehmkuhl/Huenxe/DE am 06.07.2021 11:49 ----- 

Von:        "O2-MW-BIMSCHG" <O2-MW-BIMSCHG@telefonica.com> 
An:        "gisela.lehmkuhl@huenxe.de" <gisela.lehmkuhl@huenxe.de> 
Datum:        06.07.2021 09:41 
Betreff:        Stellungnahme Richtfunk: 1. Änd. des B-Plan Nr. 1 a "Ortskern Hünxe", 41. Änd. des B-Plan Nr. 1 "Hünxe-Dorf" und 6. Änd. des B-Plan Nr. 20
"Bensumskamp" der Gemeinde Hünxe        61.26.25-1a-1 

 

 

 

Betrifft hier Richtfunk von E-Plus

 

IHR SCHREIBEN VOM: 29.06.2021

IHR ZEICHEN: 61.26.25-1a-1

                                                               
 

">Sehr geehrte Frau Lehmkuhl,

 

aus Sicht der E-Plus Service GmbH sind nach den einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren
Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:

-          durch das Plangebiet führt eine Richtfunkverbindung hindurch

-          die Fresnelzone der Richtfunkverbindung befindet sich in einem vertikalen Korridor zwischen 16 m und 46 m über Grund

STELLUNGNAHME / 1. Änd. des B-Plan Nr. 1 a "Ortskern Hünxe", 41. Änd. des B-Plan Nr. 1 "Hünxe-Dorf" und 6.
Änd. des B-Plan Nr. 20 "Bensumskamp" der Gemeinde Hünxe
RICHTFUNKTRASSEN
Die darin enthaltenen Funkverbindungen kann man sich als horizontal liegende Zylinder mit jeweils einem
Durchmesser von bis zu mehreren Metern vorstellen.

Richtfunkverbindung  A-
Standort

in
WGS84

Höhen  B-
Standort

in
WGS84

Höhen

 FußpunktAntenne  FußpunktAntenne
Linknummer I  A-
Standort    I   B-Standort

 Grad Min Sek GradMinSek NHN ü.
Gelände

Gesamt Grad Min Sek GradMinSek NHN ü.
Gelände

Gesamt

305554298     I  
346990726   I  
 346990869

 51° 37' 32,40"
N

6° 45'
17,78" E

65 45,15 110,15 51° 38'
32,27" N

6° 46'
10,28" E

32 20,5 52,5

Legende
in Betrieb
 

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild, welches den Verlauf unsere Punkt-zu-Punkt-
Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen.

1 
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Die Richtfunktrasse verläuft zum großen Teil über Grünflächen und berührt nur 
in kleinen Teilbereichen festgesetzte Wohnbauflächen (WA 1) sowie den Stand-
ort des Rathauses. Bei diesen beiden Flächen handelt es sich um nicht über-
baubare Grundstücksflächen. Die Richtfunkstrecke verläuft zudem in einer 
Höhe von mindestens 20,5 m über Gelände. Störungen der Richtfunkstrecke 
sind insofern nicht zu erwarten. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
 
 
 
 
 
 

Anlage zum Schreiben E-PLUS Gruppe 
 

1 
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11 Bezirksregierung Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 
 

 

Datum: 12.07.2021 

Seite 1 von 4 

 
Aktenzeichen:  
53.01.44-216/2021-Z  
bei Antwort bitte angeben 
 
Frau Zimmerhofer 
Zimmer: 064 
Telefon: 
0211 475-9344 
Telefax: 
0211 475-2790 
kirsten.zimmerhofer@ 
brd.nrw.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und  
Lieferanschrift: 
Cecilienallee 2,  
40474 Düsseldorf 
Telefon: 0211 475-0 
Telefax: 0211 475-2671 
poststelle@brd.nrw.de 
www.brd.nrw.de 
 
Öffentliche Verkehrsmittel: 
DB bis Düsseldorf Hbf 
U-Bahn Linien U78, U79 
Haltestelle:  
Victoriaplatz/Klever Straße 
 
 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 
 

Per elektronischer Post 
Gemeinde Hünxe 
Der Bürgermeister 
Dorstener Str. 24 
46569 Hünxe 
 
mailto: gisela.lehmkuhl@huenxe.de  
 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 1a Ortskern Hünxe, 1. Änderung (A) und BPL 
Nr. 1 Hünxe Dorf, 41. Änderung (B) und BPL Nr. 20 Bensumskamp, 
6. Änderung (C) 
 
Beteiligung als TöB gemäß § 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB)  
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 14.06.2021, Az: 61.26.25-1a-1 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel-
lungnahme gebeten. 

 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellung-
nahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
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siehe folgende Seite. 
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Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht 
folgende Stellungnahme: 

Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im 
Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befin-
den, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes ste-
hen. 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nut-
zungsrecht des Landes oder Bundes gegeben sind empfehle ich -falls 
nicht bereits geschehen- den LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland- 
in Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland- in 
Bonn sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zur 
Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen. 

 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 
  

1 
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Das LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland sowie das Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland sind im Zuge der Frühzeitgen Beteiligung beteiligt wor-
den. 

Das LVR – Amt für Bodendenkmalpflege hat eine Stellungnahme abgegeben 
(s. Nr.18). 

Das LVR – Amt für Denkmalpflege hat keine Anregungen, Hinweise und Bedenken 
vorgetragen. 

1 
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Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Abwasser 

Seitens des Sachgebietes „Kommunales Abwasser“ erhebe ich folgende 
Bedenken gegen o.g. B-Plan: 

Im Unterpunkt 9 ist lediglich konstatiert, dass die Abwasserentsorgung 
durch das bestehende Netz sichergestellt sei. Konkrete Aussagen ob und 
wenn, inwiefern sich die Entwässerungssituation ändert, fehlen und sind 
nachzupflegen. 

 

WRRL – 54.1 

Aus Sicht der Wasserrahmenrichtlinie habe ich grundsätzlich keine Be-
denken, weise aber gleichzeitig darauf hin, dass an allen Fließgewässern 
(hier auch Hünxer Bach) grundsätzlich die Europäische Wasserrahmen-
richtlinie umzusetzen ist. Umsetzungspflichtig sind die Kommunen bzw. 
die von Ihnen mit dem Gewässerausbau beauftragten Wasser- und Bo-
denverbände oder sondergesetzlichen Wasserverbände. Mit der EG-
Wasserrahmenrichtlinie haben sich alle Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union verpflichtet, dem natürlichen Zustand hinsichtlich des ökologischen 
und chemischen Zustands der natürlichen Oberflächengewässer und hin-
sichtlich des chemischen und mengenmäßigen Zustands des Grundwas-
sers möglichst nahe zu kommen. Das Ziel besteht in der Erreichung eines 
mindestens „guten Zustands“ aller Oberflächengewässer. Für künstliche 
und erheblich veränderte Gewässer ist das „gute ökologische Potential“ 
zu erreichen. Daneben definiert die Richtlinie eine Vielzahl weiterer Um-
weltziele wie z.B. die Vermeidung einer zunehmenden Verschlechterung 
der Gewässer sowie den Schutz und die Verbesserung des Zustands der 
aquatischen Ökosysteme.  
 
 
Ansprechpartner: 
x Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 

Herr Braun, Tel. 0211/475-1326, E-Mail: alexander.braun@brd.nrw.de 

x Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) 
Frau Kirbach, Tel.: 0211/475-2897, E-Mail: heidi.kirbach@brd.nrw.de  

  

2 
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Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt ein genehmigter General-
entwässerungsplan (GEP) vor. Der GEP enthält die Auflage, dass sobald Ände-
rungen vorgenommen werden der GEP neu zu berechnen ist. Die Neuberech-
nung ist erfolgt und auch liegt zur Genehmigung vor. Der Nachweis für die ord-
nungsgemäße Abwasserentsorgung ist erbracht und die Entwässerung ist si-
chergestellt. 

Der Unterpunkt 9 der Begründung wird durch entsprechende Aussagen er-
gänzt. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hünxer Bach wird in der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) als Gewässer 
nicht gelistet, da das Einzugsgebiet zu gering ist. 
Zum Schutz- und zur Verbesserung des Fließgewässers "Hünxer Bach" sind 
seitens der Gemeinde Maßnahmen geplant. 
Es hat im Rahmen der Einleitungsgenehmigungen eine Begehung mit der Obe-
ren- und Unteren Wasserbehörde stattgefunden, um Verbesserungs–potentiale 
zu erörtern. Das größte Problem ist die Flächenverfügbarkeit. Dies gilt auch im 
Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 1A und darüber hin-
aus für die gesamte Ortslage Hünxe. Es gibt eine mit den Wasserbehörden ab-
gestimmte Entwurfsplanung "Retentionsraum Hünxer Bach", die derzeit über-
arbeitet und zur Genehmigung eingereicht wird. Der Retentionsraum für den 
Hünxer Bach ist in Fließrichtung hinter der Ortslage unmittelbar nach dem Ge-
wässerdrücker "Wesel-Datteln-Kanal" vorgesehen. 

Der Unterpunkt 5.8 der Begründung wird durch entsprechende Aussagen re-
daktionell ergänzt. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
 

2 
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Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-
rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese 
Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-
gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 
oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 
können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 
 
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html 
 
und 
 
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB_Zust
aendigkeiten.pdf  

 
Im Auftrag 

gez. 

Kirsten Zimmerhofer 

4 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

4 
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13 Niederrheinische Industrie- und Handelskammer 
 

 

Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg 
Postanschrift: Postfach 10 15 08, 47015 Duisburg | Büroanschrift: Mercatorstraße 22/24, 47051 Duisburg  
Tel.: 0203 28210 | Fax: 0203 26533 | Internet: www.ihk-niederrhein.de | E-Mail: ihk@niederrhein.ihk.de 
Postbank Köln | Konto 388 932-501 | BLZ 370 100 50  1/1 

 

 
 
Bebauungsplan Nr. 1a „Ortskern Hünxe“, 1. Änderung 
Bebauungsplan Nr. 1 „Hünxe Dorf“, 41. Änderung 
Bebauungsplan Nr. 20 „Bensumskamp“, 6. Änderung  
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 14.06.2021 baten Sie uns um Stellungnahme zu o.g. Planverfahren. 
Die Änderungen werden seitens der Gemeinde Hünxe in einem Verfahren mit einem 
Rechtsplan zusammengefasst, unsere Stellungnahme gilt gleichermaßen für alle drei Be-
bauungsplanänderungen. 
 
Mit der Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die behutsame 
Nachverdichtung und städtebauliche Aufwertung des Ortskerns von Hünxe geschaffen 
werden. Zu diesem Zweck werden Urbane Gebiete (MU) und Allgemeine Wohngebiete 
(WA) festgesetzt und weitere differenzierte Festsetzungen zu den überbaubaren Grund-
stücksflächen, zur Bauweise und zum Maß der baulichen Nutzung getroffen. Ferner wer-
den über die textlichen Festsetzungen Einzelhandelsbetriebe über 799 m² Verkaufsfläche 
ausgeschlossen. 
 
Gegen die Planung bestehen aus Sicht der IHK grundsätzlich keine Bedenken. Wir regen 
jedoch an zu prüfen, ob die Beschränkung der Einzelhandelsverkaufsflächen gegebenen-
falls bestehende Betriebe tangiert. Die nun angedachten Änderungen dürfen nicht dazu 
führen, dass die Betriebs- und Erweiterungsmöglichkeiten bestehender Betriebe beein-
trächtigt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Geschäftsführung 
Im Auftrag 
 
Marc Sextro 

NIEDERRHEINISCHE IHK | POSTFACH 10 15 08 | 47015 DUISBURG Ihr Zeichen:  61.26.25-1a-1 
Ihre Nachricht vom: 14.06.2021 
 
Ihr Ansprechpartner: Marc Sextro 
E-Mail:  sextro 
  @niederrhein.ihk.de 
Telefon: 0203 2821-221 
Telefax:  0203 285349-221 
Unser Zeichen: II.4/MSe 
Datum: 14.07.2021 

Gemeinde Hünxe 
Postfach 1163 
46563 Hünxe 

1 
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Im Zuge der Erarbeitung des Vorentwurfes sind die vorhandenen Verkaufs–flä-
chen sowie derzeit bekannte Veränderungswünsche bereits eingeflossen und 
berücksichtigt. Im Zuge der Frühzeitigen Beteiligung wurden von den Einzel-
handelsbetrieben keine Anregungen und Bedenken vorgetragen. Betriebs- und 
Erweiterungsmöglichkeiten bestehender Betriebe sind nicht beeinträchtigt. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
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1 
Nachbarschaftsnutzungskonflikte sowie eine Einschränkung der Nutzung des 
Friedhofes sind durch die vorliegende Planung nicht zu erwarten.  

Die nächstgelegenen Baugrenzen zur Grenze des Flurstückes des Friedhofes 
(nicht der Grabstellen) sind im Baugebiet MU 5 ca. 8 m und im Baugebiet WA 
4 etwa 3 m bis 6 m (auf einer Länge von max. 11 m) entfernt. Im Baugebiet MU 
5 betrifft dies ein bereits seit langen Jahren bestehendes Gebäude, im Bauge–
biet WA 4 ist dies eine Fläche für Neubauvorhaben (Ziel der Innentwicklung). 

Alle anderen zum Friedhof festgesetzten Baugrenzen (WA 2, Fläche für den Ge-
meinbedarf) weisen einen Abstand von mindestens 13 m (Evangelisches Ge-
meindezentrum) bis 22 m (geplante Neubauvorhaben Dorstener Straße 11, Be-
standsgebäude Nr. 17a) zur Grenze des Flurstückes des Friedhofes (nicht der 
Grabstellen) auf. 

Vor diesem Hintergrund sind aus Sicht der Gemeinde keine Nutzungskonflikte 
oder Einschränkungen der Friedhofsnutzung zu erwarten. Das Baufeld im Bau-
gebiet WA 4 als nächstgelegene ausgewiesene Fläche für Neubauvorhaben 
weist nur eine geringe Unterschreitung der gewünschten Abstandsflächen ein. 
In Abwägung mit den Zielen des Bebauungsplanes zur Innenentwicklung und 
Stärkung des Ortskerns wird dies als vertretbar bewertet. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
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Der Hinweis wurde geprüft und wird nicht berücksichtigt (s.u. Nr. 2). 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 

 

Der Hinweis wurde geprüft und wird nicht berücksichtigt. 

Eine Festsetzung der Allgemeinen Wohngebiete als Urbane Gebiete wider–
spricht den Planungszielen der Gemeinde Hünxe. Aufgrund der bestehenden 
Nutzungsstruktur in Verbindung mit der planungsrechtlichen Sicherung konkre-
ter Neubauvorhaben für die Teilflächen nördlich der Dorstener Straße wird diese 
Teilfläche als Allgemeines Wohngebiet entwickelt. Dies sichert die vorhandenen 
sowie die geplanten (Wohn-)Nutzungen. Eine Festsetzung als Urbanes Gebiet 
führt für diese Teilflächen zudem einem „Etikettenschwindel“, da hier entspre-
chende gebietstypische Nutzungen derzeit nicht vorhanden und zukünftig auch 
nicht gesichert werden sollen. Hierfür sind im Bebauungsplan insgesamt 6 Ur-
bane Gebiete sehr feindifferenziert für städtebaulich relevante Teilbereiche am 
Marktplatz, entlang der südlichen Dorstener Straße sowie am Rochecorboner 
Platz festgesetzt. Damit sind die Ziele der Gemeinde zur Sicherung und Auf-
wertung der Funktionen des Ortskerns und zur Innenentwicklung ausreichend 
abgedeckt. 

Hinsichtlich des Immissionsschutzes hat der Kreis Wesel als zuständige Immis-
sionsschutzbehörde keine Anregungen und Bedenken gelten gemacht (s. Stel-
lungnahme Nr. 16). Immissionsschutzkonflikte sind nicht zu erwarten. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
 

1 
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Der Hinweis wurde geprüft. 

Die Festsetzung der Baugrenzen für die Dorstener Straße Nr. 11 und Nr. 21 
erfolgte zur planungsrechtlichen Sicherung von geplanten neuen Wohnbau–
vorhaben auf Grundlage vorliegender Entwurfsplanungen. Mit diesen Neubau-
Vorhaben werden die bestehenden Gebäudeumrisse und alte Baugrenzen in 
Teilen überplant. Die festgesetzten neuen Baugrenzen sichern diese 
Überplanung planungsrechtlich ab. Damit wird dem Ziel der Gemeinde Hünxe 
nach Mobilisierung von Innenentwicklungspotenzialen im Ortskern Rechnung 
getragen. Südlich der Dorstener Straße betreffen die Überschnei–dungen einige 
wenige Nebengebäude. Diese unterliegen dem erweiterten Bestandsschutz 
und können so lange weitergenutzt werden, bis eine Nutzungsänderung eintritt. 
Für Teilflächen (Dorstener Straße 12) liegen ebenfalls Planungen für eine 
Wohnbebauung im rückwärtigen Grundstücksteil vor. Die hier festgesetzten 
Baugrenzen und weitere Festsetzungen des Bebauungsplanes zu Art und Maß 
der baulichen Nutzung für eine Neubebauung dienen auch in diesem Fall der 
Umsetzung der Zielsetzung der Gemeinde zur Sicherung innerörtlicher 
Innenentwicklungspotenziale zur Stärkung des Ortskerns. Die Belange der 
Eigentümer sind entsprechend gewürdigt. Im Zuge der Durchführung des 
Verfahrens zur frühzeitigen Beteiligung sind seitens der Eigentümer keine Anre-
gungen und Bedenken eingegangen. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, das Angebot der HWK wird im Zuge 
der Umsetzung der Planung geprüft. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
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16 Kreis Wesel 
Kreis Wesel 

Der Landrat 
 

Hausanschrift:
Reeser Landstraße 31

46483 Wesel
 

 
 
Kreis Wesel ꞏ Der Landrat ꞏ Postfach 10 11 60 ꞏ 46471 Wesel  Dienststelle: 63-1-1 

Kreisplanung  
 
Gemeinde Hünxe 
Der Bürgermeister 
Dorstener Str. 24 
46569 Hünxe 
 
 

Anschrift: Reeser Landstraße 31 

 46483 Wesel 

Auskunft erteilt: Frau Angenendt 

E-Mail: ann-kathrin.angenendt@kreis-wesel.de 

Telefon: (0281) 207 4605 

Telefax: (0281) 207 – 674605 

Zimmer: 607 

Ihr Schreiben:  01.07.2021 
Mein Zeichen: 601/20074/21 

Datum: 16.07.2021 

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Do. von 8:30 bis 12:00 und von 14:00 bis 
16:00 
Fr. von 8:30 bis 13:00 
 

 
 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1a der Gemeinde Hünxe 
hier: Beteiligung gem § 4 (1) BauGB 
 
 
 

Öffentliche Verkehrsmittel: DB-Strecken 420 und 421 bis Wesel Bahnhof, Buslinien 63, 64 und 84 ab Bahnhof Wesel bis Haltestelle Kreishaus 
Konten der Kreiskasse Wesel: 
Sparkasse am Niederrhein IBAN: DE71354500001101000105 BIC: WELADED1MOR  
Niederrheinische Sparkasse RheinLippe IBAN: DE45356500000000200154 BIC: WELADED1WES  
    

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes bestehen keine grundsätzlichen 
Bedenken. 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Eingriffsregelung 
 
Hinsichtlich der Eingriffsregelung bestehen gegen den o.a. Bauleitplan keine Beden-
ken. 
 
 
Artenschutzrecht 
 
Aus Sicht des Artenschutzrechtes bestehen gegen den o.a. Bauleitplan keine Be-
denken, wenn die in der Begründung zum Bebauungsplan vom 10.06.21 unter Punkt 
11.4.32 bzw. 11.5.1. genannten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen fest-
gesetzt werden. 
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Der Hinweis wurde geprüft und in Teilen berücksichtigt. 

Vorhandene und geplante Bäume sind im Bebauungsplan festgesetzt. Ebenso 
ist eine textliche Festsetzung zum Ersatz von wegfallenden Gehölzen festge-
setzt. 

Die im Umweltbericht aufgeführten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnah-
men werden als Hinweis in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
aufgenommen. Die Hinweise werden entsprechend ergänzt. 
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16 Kreis Wesel - Fortsetzung 

Schreiben vom 16.07.2021 
Az.: 601/20074/21 

 
 
 

Seite 2 
 
 
 

Immissionsschutz 
 
Eine Änderung der Straßenführung erfolgt im Zuge der Umbauplanungen nicht. Die 
Erschließungssituation wird weitgehend beibehalten. Der Marktplatz behält seine 
Funktion als Stellplatz für die angrenzenden Einzelhandelsbetriebe. Die Nachver-
dichtungspotenziale der Bebauungsplanänderungen und auch die festgesetzten Nut-
zungsarten lassen keine nennenswerten nachteiligen Auswirkungen auf den Immis-
sionsschutz erwarten. 
 
 
Unteren Bauaufsichtsbehörde 
 
Zunächst wird die hier beabsichtigte Erhöhung der GRZ II auf einen Wert von bis zu 
0,8 baurechtlich begrüßt, da hierdurch die Genehmigungsfähigkeit der in § 19 Abs. 4  
BauNVO zitieren Stellplätze/Garagen sowie Nebenanlagen erheblich forciert wird. 
 
Soweit die in der Ziffer 4.) getroffene Festlegung zur ausnahmsweise Zulassung von 
Wohnnutzungen eine Ausnahme gem. § 31 Abs. 1 BauGB darstellen sollte, muss 
neben der Art im Sinne der Bestimmtheit auch der Umfang der ausnahmsweise zu-
lässigen Nutzungen festgesetzt werden. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die verkehrliche Erschließung für das Grundstück 
„Dorstener Str. 11“ („Brösterhaus“) zukünftig keine eingeschränkte Widmung wie bis-
her „Fuß- und Radweg“ erfährt und in der erforderlichen Breite vorgesehen ist. 
 
 

Wasserwirtschaft 

Gegen das o.g. Vorhaben bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Beden-
ken.  
 
Es kann durch die bisher geplanten Umgestaltungsmaßnahmen und Nachverdich-
tungen davon ausgegangen werden, dass diese sich nicht nachteilig auf das Grund-
wasser oder das Oberflächengewässer auswirken.  
 
Es wird begrüßt, dass in den zeichnerischen Festsetzungen das Oberflächengewäs-
ser Hünxer Bach als Wasserfläche, bzw. als Fläche für die Wasserwirtschaft ausge-
wiesen wird. Gem. § 38 WHG in Verbindung mit § 97 LWG ist ein mind. 3 m breiter 
Streifen beidseitig des Hünxer Baches für Maßnahmen an Gewässern entsprechend 
der WRRL (Umsetzungsfahrplan) freizuhalten. In diesem Zusammenhang bitte ich 
einen 3 m breiten Randstreifen entlang des Gewässers als Fläche für die Wasser-
wirtschaft mit zu berücksichtigen und zeichnerisch festzuhalten.  
Weiterhin ist eine gesicherte Erschließung bzgl. der Entwässerung (Abwas-
ser/Niederschlagswasser) im weiteren Verfahren nachzuweisen. 
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Der Hinweis wurde geprüft und nicht berücksichtigt. 

Die Festsetzung der Ausnahme erfolgt auf Grundlage des § 6a Abs. 4 Nr. 1 
BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs.7 BauNVO. Eine weitere Konkretisierung 
(z.B. Anteil Wohnnutzung an Bruttogeschoßfläche) ist aus Sicht der Gemeinde 
städtebaulich nicht zielführend und planungsrechtlich nicht erforderlich. Grund-
sätzlich ist die Erdgeschoßzone in diesen Baugebieten für Einzelhandelsnut-
zungen vorgesehen. Eine Wohnnutzung ist hier ausnahmsweise im Einzelfall 
zulässig.  

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
 

Der Hinweis ist berücksichtigt. 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die im Bebauungsplan festgesetzte 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung von und zur Dorstener Straße. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 

 

Der Hinweis wurde geprüft und nicht berücksichtigt. 

Der Hünxer Bach wird in der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) als Gewässer 
nicht gelistet, da das Einzugsgebiet zu gering ist. 
Zum Schutz- und zur Verbesserung des Fließgewässers "Hünxer Bach" sind 
seitens der Gemeinde Maßnahmen geplant. 
Es hat im Rahmen der Einleitungsgenehmigungen eine Begehung mit der Obe-
ren- und Unteren Wasserbehörde stattgefunden, um Verbesserungs–potentiale 
zu erörtern. Das größte Problem ist die Flächenverfügbarkeit. Dies gilt auch im 
Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 1A und darüber hin-
aus für die gesamte Ortslage Hünxe. Es gibt eine mit den Wasserbehörden ab-
gestimmte Entwurfsplanung "Retentionsraum Hünxer Bach", die derzeit über-
arbeitet und zur Genehmigung eingereicht wird. Der Retentionsraum für den 
Hünxer Bach ist in Fließrichtung hinter der Ortslage unmittelbar nach dem Ge-
wässerdrücker "Wesel-Datteln-Kanal" vorgesehen. 

Der Unterpunkt 5.8 der Begründung wird durch entsprechende Aussagen re-
daktionell ergänzt. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt ein genehmigter General-
entwässerungsplan (GEP) vor. Der GEP enthält die Auflage, dass sobald Ände-
rungen vorgenommen werden der GEP neu zu berechnen ist. Die Neuberech-
nung ist erfolgt und auch liegt zur Genehmigung vor. Der Nachweis für die ord-
nungsgemäße Abwasserentsorgung ist erbracht und die Entwäs–serung ist si-
chergestellt. 

2 

3 

4 



Auswertung der Stellungnahmen 05.08.2021 

Stellungnahme 

SLF  
41 

16 Kreis Wesel - Fortsetzung 

Schreiben vom 16.07.2021 
Az.: 601/20074/21 

 
 
 

Seite 3 
 
 
 

Brandschutz 

Für die Genehmigung obigen Bebauungsplanes bestehen aus brandschutztechni-
scher Sicht keine Bedenken. 
 
Die im Anhang beschriebenen Anforderungen sind zur Gewährleistung der allgemei-
nen Anforderungen nach § 3 BauO NRW 2018 in Verbindung mit dem Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Vorbeugung der Entstehung und Ausbreitung von 
Feuer und Rauch, Rettung von Menschen und Tieren, sowie die Möglichkeit wirksa-
mer Löscharbeiten) sind zu berücksichtigen. 
 
Löschwasserversorgung 
Eine ausreichende Löschwasserversorgung als Pflichtaufgabe der Gemeinde nach § 
3 (2) 2 Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW ist gewährleis-
tet, wenn eine Löschwassermenge von mindestens 48 m³/h über 2 Stunden gemäß 
DVGW Arbeitsblatt 405 aus, für die Feuerwehr geeigneten Löschwasserentnahme-
stellen, in einer Entfernung von maximal 300 m Fahrweg zur Verfügung steht. In dem 
bestehenden Bebauungsplangebiet ist durch die Änderung keine höhere Löschwas-
sermenge erforderlich. 
 
Verkehrsflächen 
Für Gebäude oder Teile von Gebäuden, die weiter als 50 m Fahrweg von öffentli-
chen Verkehrsflächen entfernt sind, sind nach § 5 BauO NRW 2018 Feuerwehrzu-
fahrten mit Bewegungsflächen für die Feuerwehr herzustellen. Um die Befahrbarkeit 
für die Feuerwehr sicherzustellen, müssen die Zufahrten und Bewegungsflächen 
nach § 5 BauO NRW 2018 die Anforderungen der „Musterrichtlinie Flächen für die 
Feuerwehr“ 2009-10 in Verbindung mit Punkt 2.2.1.1/1 der VVTB NRW 06-2019 er-
füllen. 
 
Weitere brandschutztechnische Anforderungen können sich entsprechend der zu-
künftigen Bebauung ergeben und werden bei erneuter Beteiligung der Brandschutz-
dienststelle im Bauantragsverfahren bewertet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Angenendt 
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- Fortsetzung 
Der Unterpunkt 9 der Begründung wird durch entsprechende Aussagen redak-
tionell ergänzt. 

 
Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 

 

Der Hinweis zu Brandschutzanforderungen ist Gegenstand der Umsetzung der 
Planung und im Zuge der Genehmigungsplanung für Bauvorhaben im Einzelfall 
durch die Bauantragsteller zu klären. Dies ist nicht Gegenstand der Bebauungs-
planung. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
 

Der Hinweis wurde geprüft und ist berücksichtigt. 

Nach Angaben der Feuerwehr Hünxe stehen im Planungsgebiet ausreichende 
Löschwassermengen zur Verfügung (96m3/h (1.600 l/min)). 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
 

Der Hinweis wurde geprüft und ist berücksichtigt. 

Betroffen von dieser Reglung ist die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung – Verkehrsberuhigter Bereich - zwischen Dorstener Straße und Öffentli-
cher Grünfläche. Diese hat eine Breite von 3,5 m. Nach Rücksprache mit der 
Feuerwehr Hünxe ist dies für eine Erreichbarkeit der Baugrundstücke ausrei-
chend. 

Die Anforderungen an die Flächen für die Feuerwehr auf den Baugrundstücken 
sind Gegenstand der Umsetzung der Planung und im Zuge der Genehmigungs-
planung für Bauvorhaben im Einzelfall durch die Bauantragsteller zu klären. Dies 
ist nicht Gegenstand der Bebauungsplanung. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
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18 LVR - Bodendenkmalpflege 

Von: Gisela.Lehmkuhl@huenxe.de
Betreff: WG: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 a "Ortskern Hünxe"; Beteiligung gem. § 4 I BauGB
Datum: 29. Juli 2021 um 08:21

An: info@slf-bonn.de

Mit freundlichen Grüßen aus Hünxe
i.A.
Gisela Lehmkuhl, Dipl.Ing. Architektin

Gemeinde Hünxe 
GB III - Bauen und Planen -
Dorstener Str. 24
46569 Hünxe

Tel.: 02858 - 69 302
Fax: 02858 - 69 300
mailto:gisela.lehmkuhl@huenxe.de

----- Weitergeleitet von Gisela Lehmkuhl/Huenxe/DE am 29.07.2021 08:24 ----- 

Von:        "Kreutzberg, Kerstin" <Kerstin.Kreutzberg@lvr.de> 
An:        "'gisela.lehmkuhl@huenxe.de'" <gisela.lehmkuhl@huenxe.de> 
Kopie:        "Balkowski, Nadia" <Nadia.Balkowski@lvr.de> 
Datum:        29.07.2021 08:21 
Betreff:        1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 a "Ortskern Hünxe"; Beteiligung gem. § 4 I BauGB 

Ihr Schreiben vom 14.06.2021, Ihr Zeichen 61.26.25.1a-1
Mein Zeichen 55.1/21-002
 
 
Liebe Frau Lehmkuhl,
 
ich bedanke mich für die Übersendung der Unterlagen im Rahmen der
o. g. TÖB-Beteiligung und die mir eingeräumte Fristverlängerung.
 
Bezüglich der bodendenkmalpflegerischen Bewertung verweise ich auf
das beigefügte Gutachten von Frau Balkowski M.A. vom 26.07.2021.
Demnach ist davon auszugehen, dass mit der Realisierung der Planung
eine Beeinträchtigung bodendenkmalpflegerischer Belange verbunden
ist. Gegen die Planung bestehen daher zunächst Bedenken.
 
Im Rahmen der durchzuführenden Umweltprüfung sind die
Auswirkungen der geplanten Änderung auf das archäologische
Kulturgut (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB) zu ermitteln, zu
beschreiben und zu bewerten (§ 2 Abs. 4 BauGB). Darüber hinaus sind
die Belange des Denkmalschutzes und die kulturellen Bedürfnisse der
Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 und 5 BauGB) bei der Aufstellung von
Bauleitplänen zu berücksichtigen und mit dem ihnen zukommenden
Gewicht in die Abwägung einzustellen. Voraussetzung hierfür ist
ebenfalls die Ermittlung und Bewertung der Betroffenheit dieser
Belange im Rahmen der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials
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Belange im Rahmen der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials
(§ 2 Abs. 3 BauGB).  Dies gilt unabhängig von der Eintragung in die
Denkmalliste auch für nur vermutete Bodendenkmäler (§ 3 Abs. 1
Satz 4 DSchG NW). Den Erhalt der Bodendenkmäler gilt es durch
geeignete, die Bodendenkmalsubstanz langfristig sichernde
Darstellungen und Festsetzungen zu erreichen.
 
Im vorliegenden Fall ist zunächst eine Ermittlung und Konkretisierung
der archäologischen Situation mittels Sachverhaltsermittlung als
Grundlage für die Umweltprüfung zwingend erforderlich (zumal in den
beschriebenen Flächen mit erhaltenswerter archäologische Substanz
zu rechnen ist, die die Bebauungsmöglichkeiten aufgrund
denkmalrechtlicher Vorschriften nachträglich einschränken könnte). Zu
überprüfen ist die Fläche hinsichtlich der Existenz von
Bodendenkmälern. Art, Erhaltung und Ausdehnung bzw. Abgrenzung
und damit die Denkmalqualität i.S.d. § 2 Denkmalschutzgesetz NW
(DSchG NW) der ggf. nachgewiesenen Bodendenkmäler sind
festzustellen. Auftretende Befunde und Funde sind nach Maßgabe
einer Erlaubnis gem. § 13 DSchG NRW zu untersuchen, zu bergen und
zu dokumentieren. Das Ergebnis ist im Umweltbericht darzulegen.
 
Gerne wird Ihnen das Fachamt eine Leistungsbeschreibung für die
Durchführung einer archäologischen Sachverhaltsermittlung zur
Verfügung stellen. Sollte dies gewünscht sein, bitte ich Sie, sich direkt
mit meinem Kollegen, Herrn Englert, e-mail: johannes.englert@lvr.de,
in Verbindung zu setzen.
 
Für die Durchführung der notwendigen archäologischen
Untersuchungen ist eine Erlaubnis gem. § 13 DSchG NW erforderlich,
die die Obere Denkmalbehörde im Benehmen mit mir erteilt. Dem
entsprechenden Antrag ist ein Konzept des mit der Ausführung
Beauftragten beizufügen. Eine Liste archäologischer Fachfirmen ist zu
Ihrer Information beigefügt.
 
Erst auf der Grundlage entsprechender Untersuchungsergebnisse wird
sich abschließend beurteilen lassen, ob bzw. inwieweit mit der Planung
negative Auswirkungen auf das archäologische Kulturgut verbunden
sind und ob bzw. inwieweit den geplanten Festsetzungen Belange des
Bodendenkmalschutzes entgegenstehen und eine planerische
Berücksichtigung erforderlich machen.
 
Über das Ergebnis werde ich Sie nach Vorliegen des entsprechenden
Untersuchungsberichts umgehend informieren.
 
Für evtl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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Der Hinweis wird in Teilen berücksichtigt. 

Eine Sachverhaltsermittlung über das Vorhandensein von Bodendenkmälern für 
den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus Sicht der Ge-
meinde im Zuge des Bebauungsplanverfahrens nicht verhältnismäßig und nicht 
praktizierbar. Der Geltungsbereich ist in weiten Teilen und bereits seit langen 
Jahren als historischer Teil des Ortes Hünxe überbaut. Aufgrund dessen ist eine 
pauschale Sachverhaltsermittlung für den gesamten Geltungsbereich nicht 
nachvollziehbar (verhältnismäßig) und auch nicht praktikabel durchführbar. Dies 
betrifft auch die nicht überbauten Teilflächen innerhalb des Geltungsbereiches. 
Die im Zuge der Umweltprüfung dargestellten Sachverhalte bleiben gültig. 

Für den Fall einer Neubebauung im Zuge der Umsetzung der Ziele der Innen–
entwicklung für diese Bebauungsplanänderung werden die Belange der 
Boden–denk–malpflege mit Blick auf erforderliche Untersuchungen und weitere 
Vorgaben im Zuge der Umsetzung von konkreten Baumaßnahmen für jeden 
Einzelfall untersucht, um die Belange der Bodendenkmalpflege von vorneherein 
und im konkreten Planungsfall einzubinden. Dazu ist im Bebauungsplan ein 
Hinweis zur Archäologischen Bodendenkmalpflege bereits in der Vorentwurfs–
fassung Bestandteil der Textlichen Festsetzungen. Damit ist aus Sicht der 
Gemeinde der Belang der Bodendenkmalpflege angemessen und praktikabel 
gewürdigt. Eine weitere Sachverhaltsermittlung wie gefordert ist für das 
Bebauungsplan-Änderungsverfahren aus Sicht der Gemeinde für das 
Bebauungsplanverfahren nicht erforderlich. 

Die Adresse des LVR in den Hinweisen wird redaktionell angepasst. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
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Zwischen der betroffenen Betreiberin der Praxis für Podologie und der Ge-
meinde Hünxe hat ein Abstimmungsgespräch stattgefunden. Im Ergebnis der 
Umsetzungsplanung für die Umgestaltung des Rochecorboner Platzes ist ein 
Ein- und Aussteigen gehbehinderter Klienten und eine Zu- und Anfahrt im 
gesamten Bereich der westlichen Platzrandbebauung gewährleistet. Dies ist 
Gegenstand der Umsetzung der Planung. 

Die Betreiberin der Praxis hat Ihre Bedenken mit Mail v. 06.07.2021 zurückge-
zogen (s. Stellungnahme Nr. 20). 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
 

1 



Auswertung der Stellungnahmen 05.08.2021 

Stellungnahme 

  
49 

19 Öffentlichkeit 1 
- Fortsetzung 

3 

2 



Gemeinde Hünxe  Bebauungsplan Nr. 1a - 1. Änderung 

Abwägungsvorschlag 

SLF 50 

Für das Ladenlokal ergeben sich ebenfalls keine erheblichen Nachteile (analog 
zur Praxis für Podologie). Der Fußweg zu Stellplätzen verlängert sich um etwa 
20 m. Das wird für zumutbar gehalten zudem der Platzbereich gemäß Gestal-
tungsvorschlag erheblich aufgewertet wird, was nicht zuletzt der Wohn- und 
Standortqualität der vorhandenen Nutzungen zugutekommt. 
Grundsätzlich sind Stellplätze von Nutzungen (Wohnen und Geschäftskunden) 
auf den Baugrundstücken oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem ge-
eigneten Grundstück abzudecken (§48 Bauordnung NRW). Hierzu steht für das 
Gebäude Donnersbergstege Nr. 3-5 eine Teilfläche des Flurstückes 965 (am 
Friedhof, rückwärtiges Gelände der ehemaligen Post/Telekom) zur Verfügung. 
Die fußläufige Erreichbarkeit dieser Stellplätze beträgt etwa 95 m (über die Don-
nersbergstege). Die Parkplätze im neu gestalteten Platzbereich des Rochecor-
boner Platzes sind öffentliche Stellplätze. 

Auch stellt die (maßvolle) Reduzierung der Stellplätze keine erheblichen Nach-
teile, sondern eher eine Veränderung der bestehenden Situation dar. Zudem ist 
der Rochecorboner Platz als Teil des Ortskernes sehr gut über Fahrrad- und 
Fußwege bzw. den öffentlichen Personennahverkehr erreichbar (z.B. Haltestelle 
Bürgerbus), so daß für die kurzen Wege Alternativen zur KFZ-Nutzung möglich 
sind. 

Erheblichen Auswirkungen auf Lieferdienste und Müllabfuhr sind ebenfalls nicht 
zu erwarten (z.B. durch Rücksetzen/Wenden von Lieferfahrzeugen oder her-
ausnehmbare Poller für Müllfahrzeuge). Dies betrifft Regelungen zur Umsetzung 
der Planung im Zuge der Umgestaltung des Rochecorboner Platzes. Die Eintei-
lung der festgesetzten Straßenverkehrsfläche wie der öffentlichen Grünfläche 
sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 

Die Zuwegung für gehbehinderte Menschen, zum Be- und Entladen bleibt ge-
sichert (s.o. Nr. 1). 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 

Für die Wohnraummieter ergeben sich ebenfalls keine erheblichen Nachteile 
(s.o. Nr. 1 und Nr. 2). 
Grundsätzlich sind Stellplätze von Nutzungen (Wohnen und Geschäftskunden) 
auf den Baugrundstücken oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem ge-
eigneten Grundstück abzudecken (§48 Bauordnung NRW). Hierzu steht für das 
Gebäude Donnersbergstege Nr. 3-5 eine Teilfläche des Flurstückes 965 (am 
Friedhof, rückwärtiges Gelände der ehemaligen Post/Telekom) zur Verfügung. 
Die fußläufige Erreichbarkeit dieser Stellplätze beträgt etwa 95 m (über die Don-
nersbergstege). Die Parkplätze im neu gestalteten Platzbereich des Rochecor-
boner Platzes sind öffentliche Stellplätze. 

Die Zuwegung für gehbehinderte Menschen, zum Be- und Entladen beliebt ge-
sichert (s.o. Nr. 1). 
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Fortsetzung 

Erhebliche wirtschaftliche Nachteile sind vor diesem Hintergrund nicht zu er-
warten. Vielmehr ist mit einer nachhaltigen Aufwertung der Nutzungs- und Auf-
enthaltsqualität des Rochecorboner Platzes im Zuge der Umplanung auszu–
gehen, was auch mit positiven Auswirkungen auf die Wohnqualität des Stand–
ortes verbunden ist (Steigerung der Wohn- und Lagequalität, Grundstücks–
wert). 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
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Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 

Die Festlegung als Einbahnstraße ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung. 
Dies erfolgte im Zusammenhang mit der Umgestaltung und Aufwertung des 
Ortskerns im Ergebnis des Wettbewerbs. Die Festlegung als Einbahnstraßen–
verkehr innerorts dient neben der Erhöhung der Aufenthalts- und 
Nutzungsqualität im Zuge der Umsetzung der Ziele des Wettbewerbs für die 
Aufwertung des Ortskerns dazu, die bestehenden Verkehrsprobleme der 
Dorstener Straße (hier: Begegnungsverkehr bei beengten Verhältnissen und bei 
hoher Nutzungsfrequenz) zu entflechten. Die Umsetzung dieser Planungsziele 
bleibt bestehen. Die Andienung der Grundstücke bleibt auch durch den Ein-
bahnstraßenverkehr gesichert. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht betroffen. 
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3. Ergebnisse der Abwägung 

In Zusammenfassung der Ergebnisse der Abwägung der Anregungen und Stellungnahmen aus 
der frühzeitigen Beteiligung ergeben sich folgende Änderungen von Planzeichnung, textlichen 
Festsetzungen und Begründung mit Umweltbericht sowie Eingriffsbilanzierung, Artenschutzprü-
fung und Fachgutachten: 
• Anpassung der zeichnerischen Festsetzungen zu Baumstandorten (Anpflanzungen und Erhal-

tung) 
• Redaktionelle Ergänzung der Begründung (hier Kap. 5.8 Flächen für die Wasserwirtschaft und 

Kap. 9 Auswirkungen auf die Ver- und Entsorgung) mit ergänzenden Aussagen zur Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie und zur Abwasserentsorgung 

• Aufnahme der im Umweltbericht aufgeführten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
als Hinweis in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes  

• Ergänzung einer Textlichen Festsetzung zur Zulässigkeit der Überschreitung der rückwärtigen 
Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile  

• Redaktionelle Anpassung des Hinweises zu Archäologischen Bodenfunden (hier: Anschrift des 
Amtes für Bodendenkmalpflege) 

Auf Anregung des Bauamtes wird zur Sicherung einer größeren Flexibilität der Dachformen die 
Festsetzung zu Dachneigungen durch die Zulässigkeit von Flachdächern für untergeord–nete 
Bauteile ergänzt. Weiterhin wird zur Sicherung des Planungsziels der Aufwertung der gestal-
terischen und funktionalen Aufwertung der Ortsmitte (Ortsbild) eine textliche Festsetzung zu Ein-
friedigungen zu öffentlichen Verkehrsflächen (Hecken oder Holzzäume bis zu einer Höhe von 0,8 
m) ergänzt. 


